
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vereins Mysterious Realms e.V. Siegen
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung möglichen Belange. 
2. Vertragspartner sind der Teilnehmer und der Veranstalter. 
3. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere den daraus folgenden Risiken bewusst (Nachtwanderungen, Gelände-
wanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen etc.). 
4. Der Teilnehmer ist verpflichtet sich, selbsttätig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren und seine Ausrüstung einer
Zulassungsprüfung des Veranstalters zu unterziehen. Allerdings ist er während der Dauer des Spiels weiterhin für die Sicherheit seiner Ausrüstung
selbst verantwortlich. 
5. Der Teilnehmer ist verpflichtet nach Möglichkeit gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung zu vermeiden. Insbe-
sondere zählen dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenen Feuern außerhalb der dafür vorgesehenen
Feuerstätten, das Benutzen von nicht zugelassenen oder nicht überprüften Waffen oder Ausrüstung sowie übermäßiger Alkoholkonsum. 
6. Den Anweisungen des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten. 
7. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Personen gefährden oder den Anweisungen des Veranstalters in schwer-
wiegender Art und Weise nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass dem Veranstalter eine Pflicht zur Rück-
erstattung des Teilnahmebetrages (auch nicht anteilig) zukommt. 
8. Schadensersatz aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit
der Veranstalter, sein gesetzlicher Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 
9. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den Ersatz des vorhersehbaren
Schadens beschränkt. 
10. Alle Rechte - insbesondere die der gewerblichen Vermarktung - an Ton- und Filmaufnahmen sowie Fotografien bleiben dem Veranstalter
vorbehalten. 
11. Aufnahmen solcher Art der Teilnehmer sind ausschließlich für private Zwecke zulässig. 
12. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung sowie an dem vom Veranstalter verwendeten Ensemble von Begriffen und Eigennamen bleiben dem
Veranstalter vorbehalten. 
13. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch nach Bearbeitung, ist nur mit vorheriger schriftlicher Einver-
ständnis des Veranstalters zulässig. 
14. Der Teilnehmer darf jede Art von alkoholischen Getränken nur in geringen Mengen mitbringen. Es sei denn, der Veranstalter gibt hierfür aus-
drücklich schriftlich die Erlaubnis. 
15. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der Veranstalter behält sich vor, im Vorfeld der Veranstaltung Teilnehmer ohne Angabe von Gründen gegen
Rückerstattung des Teilnahmebetrages von der Veranstaltung auszuschließen. 
16. Bei Rücktritt des Teilnehmers egal zu welchem Zeitpunkt wird ein pauschaler Betrag von Euro 15,00 zur Deckung der dadurch entstandenen
Kosten fällig. Eventuelle weitere oder veränderte Rücktrittsgebühren und Rücktrittsfristen sind der jeweiligen aktuellen Anmeldung zu entnehmen. 
17. Grundsätzlich versucht der Veranstalter bei Rücktritt, den Platz anderweitig zu vergeben. Sollte dies nicht möglich sein, ist eine Rückerstattung
des Teilnahmebetrages nicht möglich. Hierbei sind jedoch die Rücktrittsgebühren und -fristen in der jeweiligen Anmeldung ausschlaggebend. 
18. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der Teilnehmer verhindert sein, so ist es nicht ohne weiteres möglich, dass eine andere Person
an seiner Stelle an der Veranstaltung teilnimmt. Eine derartige Regelung bedarf aufgrund der besonderen Natur der Veranstaltung der Zustimmung
des Veranstalters. 
19. Die Zahlung des Teilnahmebetrages erfolgt grundsätzlich im voraus. Der Teilnehmer verpflichtet sich, seinen Teilnahmebetrag rechtzeitig und
im voraus zu entrichten. Zahlungen auf der Veranstaltung selbst sind nur nach Absprache möglich. 
20. Bei Anmeldung im Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeiten aus dieser Verpflichtung als
Gesamtschuldner. 
21. Ergänzungen, Änderungen, Stornierungen und Nebenabreden (gleich welcher Art) bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen
Bestätigung des Veranstalters. Das gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses. 
22. Jeder Teilnehmer ist für das Leben und Sterben seines Charakters selbst verantwortlich. Der Veranstalter lehnt jede Verantwortung für den Tod
eines Charakters ab.
23. Sofern eine oder mehrere Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen unwirksam sind oder werden, berührt das die Gültigkeit des Vertrages
und der übrigen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Nichtigkeit einzelner Bestimmungen gilt die Regelung, die der ursprünglich vorgesehenen
wirtschaftlich am nächsten kommt und rechtlich zulässig ist. 
24. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- sowie Teilnahmebedingungen des Veranstalters und das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 Erklärung über Aufsichtspflicht 
(für minderjährige Teilnehmer) 

 Hiermit erkläre ich, ___________________________________________, mich bereit, für den Zeitraum vom 13.02.2005 bis 15.02.2005 für 

die LARP-Veranstaltung “Attavia 3 - Equilibrium ” die Aufsichtspflicht über _______________________________________________________ zu

übernehmen. Somit ist der Veranstalter von der Aufsichtspflicht für den / die oben genannte (n) Minderjährige (n) entbunden.

_______________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Aufsichtspflicht übernehmenden Teilnehmers (muss volljährig sein)   

Attavia III

Equilibrium
 Baron von Immenbach lädt ein

zur Einweihungsfeier seiner
wiederaufgebauten Burg

Die ganze Immenburg ist in Aufruhr!
Aus allen Teilen des Landes werden die

 Spezialtäten in die Keller geschafft.
Alle bereiten sich auf das große Fest vor, daß die Immenbachs

 für Gäste und Volk auf ihrer Burg geben.
Gäste aus nah und fern werden erwartet!

Doch das Schicksal nimmt keine Rücksicht auf Feierlichkeiten.
Neben dem Fest bereiten sich noch weit größere Ereignisse auf ihr

Erscheinen vor; und der Nebel ruft schon die Streiter Herbei.

vom 18. - 20. Februar 2005



Ein Larp von Mysterious Realms e.V. Siegen

Wir bieten euch eine Burg, welche fast vollständig
inklusive dem Außen- bereich bespielt wird.
Kaum ein Bereich der Burg bleibt verschlossen.
In verwinkelten Fluren, mysteriosen und zauberhaften
Gewölben sowie dunklen Kellern und einer lauschigen Taverne
erwarten euch Spannung, Spielspaß und ... (Schokolade). So sollte euren
Erkundungen nichts im Wege stehen.
Es handelt sich um einen Vollverpflegungs-Con. Am Samstagabend
wird es ein Festbankett geben.
Alle SCs werden im Haupthaus der Burg untergebracht. Es handelt sich
hierbei um intimefähige Schlafsäle, welche bis zu 8 Personen fassen
können. Meldet euch bitte entsprechend mit einer Gruppe an, damit wir
die Unterbringung organisieren können.
NSCs schlafen in einem eigenen Gebäude.
Bilder vom Spielgelände, um euch ein eigenes Bild von der Location zu
machen, findet ihr unter der unten angegebenen Homepageadresse.
Gespielt wird nach modifizierten Dragon-Sys Regeln (Version 1.0).
Charaktere aus anderen Systemen können angepasst werden. Generell
spielen wir nach unserem Motto SvR (Spielspaß vor Regelwerk).
Näheres auf unserer Homepage!

Allerdings muß auch mit dem Ableben der Charaktere gerechnet
werden!

Preise SC NSC Barden und Gaukler erfragen bitte
ihre gesonderten Preise!

- 15.10.2004 105,-- Euro 55,-- Euro (Frühbucher) 
- 01.12.2004 110,-- Euro 60,-- Euro
- 01.01.2005 115,-- Euro 60,-- Euro
- 01.02.2005 120,-- Euro 65,-- Euro
- Conzahler 130,-- Euro 70,-- Euro

Wir bitten Euch schnellstmöglich
anzumelden und zu überweisen. Die
Preise sind absichtlich recht knapp
kalkuliert und wir müssen daher mit
jedem Euro arbeiten können. Es wäre
schade die Veranstaltung, aufgrund eines
Geldproblems, absagen zu müssen. Con-
Zahler sind daher, außer bei
Tagesgästen, nicht möglich. 

Anmeldung für Attavia III – Equilibrium
am 18.02.2005-20.02.2005 auf der Jugendburg Hohensolms bei Wetzlar (Hessen)

Name    :  ____________________________________________________________ 

Adresse   :   ____________________________________________________________ 

                     ____________________________________________________________ 

Tel.    :  ________________ E-Mail    :  _________________________________________ 

Geburtsdatum  :  ____________   Krankheiten  :  ______________________________________

Vegetarier  :  □ Ja  □ Nein 
Ich komme als   :  □ Spieler      □ NSC      □ Tagesgast   [Preis auf Anfrage] 

Charaktername  :  ________________________________________ 

Con-Tage  :  ____________ Bisherige EPs  :  ____________  

Rasse         :  □ Elf/Halbelf  □ Zwerg/Halbzwerg  □ Mensch  □ sonstiges : ______________ 
Gesinnung  :  □ Neutral  □ Böse  □ Gut 
Klasse        :  □ Magier   □ Priester/Kleriker   □ Krieger   □ Abenteurer  □ Universal 

□ Charakterbogen und Hintergrund habe ich beigelegt 

Informationen über das Land Attavia und seine
Eigenheiten erhaltet ihr über unser Forum unter:   

Sonstige Kontaktadressen: 

http://www.larp-forum.org Anmeldungen: anmeldung@larp-forum.org;
SL                   : sl@larp-forum.org;
Orga               : orga@larp-forum.org

 Ich bestätige hiermit die Kenntnisnahme der umseitigen AGBs und melde mich verbindlich an. 

___________________________________________________________________________________
Ort,  Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen, die des Erziehungsberechtigten) 
Überweisungen an:
Mysterious Realms e.V.
Kontonummer : 12 12 22 4
BLZ : 460 500 01
SPK Siegen
Verwend.zweck: Attavia3 - <Realname> 

Anmeldung und Fragen an:
Bernd Pietschmann
Eiserntalstr. 116
57080 Siegen
0271/3510173        0171/8135371
Email  : anmeldungen@larp-froum.org
Regelwerk, Magie, Alchemie: sl@larp-forum.org


